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Dieser Band gibt die Ergebnisse der 

Kontrolltä"gkeit des Stadtrech-

nungshofes im Rahmen der Vorkon-

trolle der Rechnungsabschlüsse bzw. 

der Vermögensprüfung für das Jahr 

2019 wieder.  

 

„Durch die Prüfung von Jahresrech-

nungen soll das Vertrauen der Be-

richtsempfänger in die staatliche 

Haushalts- und Wirtscha!sführung 

gestärkt werden.“ (Interna"onale 

Normen für Oberste Rechnungskon-

trollbehörden (www.issai.org);  ISSAI  

200, RN 66 ) 

 

Eine eingehende Analyse des hier 

geprü!en Zahlenwerks ist im Bericht 

„Vorprüfung des Rechnungsab-

schlusses 2019 (VRV) – Analyseteil“ 

dargestellt.  
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Stellungnahme zur Vorkontrolle des Rechnungsabschluss 2019 der Stadt Graz 

Der Stadtrechnungshof ha#e die Fra-

ge zu beantworten, ob der Entwurf 

des Rechnungsabschlusses 2019 der 

Stadt Graz vollständig, rechtskon-

form und rechnerisch rich"g war.  

Der Stadtrechnungshof führte Analy-

sen von Mehrjahresentwicklungen, 

s"chprobenweise Belegkontrollen, 

Abs"mmarbeiten zum Vorjahr und 

zu Hilfsaufzeichnungen sowie rech-

nerische Kontrollen durch.  

 

Der vorgelegte Entwurf des Rech-

nungsabschlusses 2019 der Stadt 

Graz war - mit Vorbehalt - vollstän-

dig, rechnerisch rich"g und geset-

zeskonform. 

Folgende Einschränkung war auf-

grund von Prü$emmnissen zu 

treffen:  

· Der Stadtrechnungshof konnte 

den Wert des im Rechnungsab-

schluss 2019 der Stadt Graz aus-

gewiesenen Vermögens nicht be-

stä"gen. Fehlende Vermögensbe-

wertungsregeln ließen keine Aus-

sage über die dargestellten Ver-

mögenswerte zu.  

 

Die Rechtsgrundlagen für diese Kon-

trolle des Stadtrechnungshofs waren:  

· Gemäß § 96 Abs. 4 des Statutes 

der Landeshauptstadt Graz ha#e 

das für Finanzen zuständigen Mit-

glied des Stadtsenates den Ent-

wurf des Rechnungsabschlusses 

spätestens vier Monate nach dem 

Ende des Haushaltsjahres dem 

Gemeinderat zur Beratung und 

Beschlussfassung vorzulegen. Für 

die Erstellung des Rechnungsab-

schlusses war laut Geschä!sein-

teilung die Finanzdirek"on ver-

antwortlich und diese war laut 

Ressortverteilung dem zuständi-

gen Finanzstadtrat zugeteilt.  

· Gemäß § 98 Abs. 2 des Statuts der 

Landeshauptstadt Graz in Verbin-

dung mit § 4 der Geschä!sord-

nung für den Stadtrechnungshof, 

oblag dem Stadtrechnungshof die 

Vorprüfung der Rechnungsab-

schlüsse.  

Der Stadtrechnungshof hebt die ra-

sche Au&ereitung des Rechnungsab-

schlusses durch die Finanzdirek"on 

und die Abteilung für Rechnungswe-

sen — und dies bei gleichzei"ger Sys-

temumstellung auf die VRV 2015 — 

hervor. 
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Ergänzende Hinweise 

Zusätzlich zur Gesamtbeurteilung im 

vorhergehenden Kapitel waren fol-

gende Anmerkungen zu treffen:  

 

· Eine Förderung über 1,8 Millionen 

Euro wurde fälschlicherweise im 

Haushaltsquerschni# 43 

„Kapitaltransferzahlungen an Trä-

ger des öffentlichen Rechts“, sta# 

im Haushaltsquerschni# 44 

„Sons"ge Kapitaltransferausga-

ben“ verbucht.  

· Beilage 13 zur durchlaufenden 

Gebarung wies eine nega"ve Posi-

"on aus—dies stand im Zusam-

menhang mit der Systemumstel-

lung von VRV 1997 auf die doppi-

sche VRV 2015.  

· Beilage 21 war unvollständig und 

teilweise nicht mit den dahinter 

liegenden Inventaren abs"mm-

bar. Auf dem Gelände der Berufs-

feuerwehr Graz stand ohne ver-

tragliche Basis ein nicht in deren 

Eigentum stehendes Boot.  

· Beilage 10 ließ keine Gegenüber-

stellung zum Voranschlag be-

schlossenen Dienstpostenplan zu. 

Weiters fehlte die Untergliede-

rung nach Beamten, Vertragsbe-

diensteten und sons"gen Dienst-

nehmern. 

· Bei der Bewirtscha!ung des 

Dienstpostenplans gab es 2019 

Verstöße gegen gesetzliche Vor-

schri!en.  

· Es gab im Jahr 2019 Budget-

Überschreitungen, welche im Zu-

ge des Gemeinderatsbeschlusses 

zum Rechnungsabschluss noch zu 

genehmigen waren.  
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Dem Gemeinderat oblag als obers-

tem überwachenden Organ der 

Stadt (vergleiche § 45 Abs. 1 Statut) 

im Zuge der Verabschiedung des 

Rechnungsabschlusses die Prüfung 

der vorschri!smäßigen Einhaltung 

der im Voranschlag festgelegten 

Gebarungsgrundsätze (§ 97 Abs. 1 

Statut). Um den Gemeinderat bei 

seiner Kontrolltä"gkeit (insbe-

sondere bei der Kontrolle des Rech-

nungsabschlusses) zu unterstützen, 

kontrollierte der Stadtrechnungshof 

Graz den Rechnungsabschluss vor. 

Dieser führte die Prüfung auf 

Grundlage des § 4 der Geschä!sord-

nung für den Stadtrechnungshof der 

Stadt Graz (in der Folge: GO-StRH) 

gemäß § 11 Abs. 2 GO-StRH von 

Amts wegen durch.   

Au!rag und Überblick 

Gemäß § 96 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 (in der Folge: Sta-

tut) ha#e die Stadt die Einnahmen und Ausgaben innerhalb eines Haushalts-

jahres nach dessen Ablauf in einem Rechnungsabschluss nachzuweisen. Die-

sem war eine Vermögensrechnung anzuschließen, in der der Anfangsstand, 

die Veränderungen und der Endstand des Vermögens sowie der Schulden 

nachzuweisen waren.  

Gemäß § 4 GO-StRH waren für die Vorprüfung der Rechnungsabschlüsse fol-

gende Prüfungsziele vorgegeben:  

· Prüfung der formellen und materiellen Rich"gkeit des Zahlenmaterials;  

· Einhaltung der im Voranschlag festgelegten Gebarungsgrundsätze;  

· Einhaltung der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (und 

anderer einschlägiger Rechtsvorschri!en);  

· Analyse der wesentlichen Entwicklungen der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der ausgelagerten Gesellscha!en und Betriebe.  

Da gemäß § 96 Statut der Rechnungsabschluss eine Vermögensrechnung zu 

enthalten ha#e, war in den Prüfungsumfang auch eine Vermögensprüfung 

einzubeziehen. Unter Vermögensprüfung war in § 3 Abs. 5 der GO-StRH eine 

Prüfung der Inventarverzeichnisse, Grundstücke, dinglichen Rechte, Wertpa-

piere und Beteiligungen auf   Vollständigkeit, rich"gen Nachweis, rich"ge Be-

wertung zu verstehen.  

Kontrollziel und Au!ragsdurchführung  
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Beurteilungskriterien 

Der Stadtrechnungshof legte die Vorkontrolle des 

kameralen Rechnungsabschlusses als Ordnungs– und 

Rechtmäßigkeitskontrolle an. Dies entsprach einem 

Financial Audit im Sinne der interna"onalen Normen 

(ISSAI).  

 

Im Zuge der Kontrolle prü!e der Stadtrechnungshof jede 

einzelne Informa"on des Rechnungsabschlusses auf ihre 

Aussagekra!. Er zerlegte jede Abschlussinforma"on in 

Teilaussagen, die die einschlägigen Normen als Financial-

Asser"ons bezeichneten. Jede zutreffende Asser"on 

testete der Stadtrechnungshof für jede einzelne 

Abschlussinforma"on auf ihre Verlässlichkeit.  

 

Die festgestellten Abweichungen bildeten unter 

Berücksich"gung der Ursachen und der Auswirkung auf 

die Gesamtaussage des Abschlusses die Basis für die 

prüferische Stellungnahme des Stadtrechnungshofes.  

 

Behandelter Gegenstand 

Der Stadtrechnungshof kontrollierte den kameralen 

Rechnungsabschluss der Landeshauptstadt Graz. Der 

Rechnungsabschluss 2019 war gemäß der Voranschlags– 

und Rechnungsabschlussverordnung 1997 (VRV 1997) zu 

erstellen. Der Rechnungsabschluss folgte dem 

Zahlungsstromprinzip — er stellte also die Ein– und 

Auszahlungen des Geschä!sjahres dar. Bei– und Anlagen 

ergänzten den Abschluss um Angaben zu Personal, 

Schulden, Ha!ungen, Vermögen sowie Details zu 

einzelnen Ein– und Auszahlungen. Die Abschlüsse der 

Eigenbetreibe waren ebenfalls Bestandteil des 

Rechnungsabschlusses.  

 

Für die Erstellung des Rechnungsabschlusses war die 

Finanzdirek"on zuständig.  Grundlage für den Abschluss 

waren einerseits das städ"sche ERP-System (SAP), 

andererseits diverse Vorsysteme und Hilfsauf-

zeichnungen.  

Vorkontrolle des Rechnungsabschlusses 2019  

Was wurde kontrolliert? Wie wurde beurteilt? 
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Prüferische Durchsicht 

Prüferische Durchsichten waren nicht formalisierte 

Sichtungen von Einzelposi"onen wie beispielsweise die 

Durchsicht von einzelnen Buchungszeilen auf einem 

Konto. Ziel einer solchen Konten-Durchsicht  war 

einerseits zu verstehen, was auf diesem Konto inhaltlich 

abgebildet wurde und andererseits die Suche nach im 

Vorhinein  nicht bekannten Auffälligkeiten. Dies konnten 

Buchungstexte sein, die nicht mit der 

Kontenbezeichnung zusammenpassten, betragsmäßig 

auffällige Einzelbuchungen, Stornobuchungen, 

Umbuchungen, etc.  

Der Stadtrechnungshof nahm in Fällen wesentlicher 

Saldenveränderungen prüferische Durchsichten auf 

Ebene von Finanzposi"onen (Konten) vor. Bei auffälligen 

Buchungszeilen führte er Belegkontrollen durch 

beziehungsweise nahm in Hilfsaufzeichnungen und 

Dokumente Einsicht. 

Analy"sche Handlungen 

Analy"sche Handlungen zielten auf die Iden"fika"on und 

Erklärung von Veränderungen und Verhältnisse von 

Wert- und Mengengerüsten ab. Der Stadtrechnungshof 

bildete hierfür Erwartungen und Schwellwerte zu den 

Veränderungen  im Jahr 2019, errechnete die 

Veränderungen und Interpre"erte diese. 

Der Stadtrechnungshof führte analy"sche Handlungen 

für Ansatzgruppen und Haushaltsquerschni#e durch. Er 

errechnete und analysierte Abweichungen sowohl 

zwischen Voranschlagswerten und dem Abschluss als 

auch im Vergleich zum Vorjahr. Die Analyse der 

Ansatzgruppen erfolgt auf Ebene der Teilabschni#e, die 

der Haushaltsquerschni#e auf Ebene der 

Finanzposi"onen (Konten). Der Stadtrechnungshof nahm 

bei als wesentlich eingestu!en Abweichungen 

prüferische Durchsichten der dahinter liegenden Details 

sowie Belegkontrollen vor. Er stellte, wo zweckmäßig, 

auch Veränderungen von Mengengrüsten den 

festgestellten  Wertänderungen  gegenüber.  

Vorkontrolle des Rechnungsabschlusses 2019 

Kontrollhandlungen 

Analy"sche Handlungen auf Ebene der Haushaltsquerschni#e. 

„Rot“ markiert zu analysierende wesentliche Abweichungen 

Prüferische Durchsicht von Buchungen eines Kontos. 

Buchungstexte sind nicht einheitlich und wenig aussagekrä!ig. 
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Inventarkontrollen 

Inventarkontrollen dienten zur Prüfung von physischen 

Vermögensgegenständen. Hierbei waren zwei 

„Prüfrichtungen“ möglich:  

 

1. Tag-to-Floor: Die Prüfung von der Inventarliste zur 

physischen Realität diente vor allem dem 

Beurteilungskriterium „Existenz“ - exis"ert ein auf der 

Inventarliste geführtes Objekt tatsächlich? 

2. Floor-to-Tag: Die Prüfung von der physische Realität 

zur Inventarliste diente vor allem dem 

Beurteilungskriterium „Vollständigkeit“ - gab es 

Vermögensgegenstände, die im Inventar erfasst sein 

sollten aber dort nicht geführt wurden?  

 

Der Stadtrechnungshof nahm 2019 Inventarkontrollen 

im Bereich der Berufsfeuerwehr, des Goldmünzenvorrats 

für Ehrungen und Auszeichnungen, des Kulturamtes und 

des Stadtmuseums vor.  

Belegkontrollen 

Belegkontrollen waren — neben Inventarkontrollen und 

Abs"mmungen — “die klassischen Prü$andlungen“. Im 

Zuge von Belegkontrollen wurden einzelne 

Buchungszeilen mit den zu Grunde liegenden 

Originalbelegen abges"mmt. Mögliche Belege waren 

Eingangsrechnungen, Lieferscheine, Kontoauszüge, 

Organbeschlüsse, Bescheide, Ausgangsrechnungen, 

Edikte, etc. Der Stadtrechnungshof kontrollierte die 

Erfassung dieser Belege in der Buchhaltung für jedes 

zutreffende Beurteilungskriterium (Financial Asser"ons).  

 

Der Stadtrechnungshof führte Belegkontrollen je nach 

Risiko wesentlicher Fehldarstellungen durch. Bei großen 

Ein- und Auszahlungen wie Ertragsanteilen oder 

Serviceentgelten an die Holding sichtete der 

Stadtrechnungshof die dahinter liegenden Belege 

lückenlos. In Bereichen, in den viele Einzelbuchungen 

vorlagen, nahm er willkürliche oder zufällig ausgewählte 

S"chproben.  

Vorkontrolle des Rechnungsabschlusses 2019 

Kontrollhandlungen 

Inventarkontrolle — Ein Boot zu viel!  

Bei der Berufsfeuerwehr Graz stand ohne vertragliche Basis ein 

nicht in deren Eigentum stehendes Boot.  

Inventarkontrolle — Der tatsächliche Vorrat an Goldmünzen für 

Ehrungen s"mmt  mit der Inventarliste überein. 
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IKS  

Ein Internes Kontroll-System (IKS) war ein Bündel aus 

organisatorischen und technischen Maßnahmen das Ord-

nungsmäßigkeit sicherstellen sollte. Kontrollen konnten 

manuelle oder automa"sch (Systemkontrollen) sein und  

 

· Fehler verhindern—beispielsweise durch die Überprü-

fung von Feldeingaben auf Validität sowie 

· Fehler entdecken—beispielsweise durch Fehlerproto-

kolle. 

 

Für Rechnungsabschlusskontrollen waren insbesondere 

interne Kontrollen in der Budgetbewirtscha!ung, bei 

Beschaffungsprozessen und bei Schni#stellen zwischen 

Hilfs– und Hauptbuchhaltung relevant. 

 

Der Stadtrechnungshof evaluierte und prü!e Kontrollen 

sowohl im Zuge der Vorkontrolle des Rechnungsab-

schlusses als auch im Rahmen gesonderter Kontroll-

au!räge.  

Abs"mmungen 

Abs"mmarbeiten ha#en sicherzustellen, dass Neben– 

und Hilfsaufzeichnungen mit dem Hauptbuch, das die 

Basis für den Abschluss war, zusammenpassten. 

Abs"mmungen waren auch zu externen Quellen, wie 

beispielsweise zum Firmenbuch möglich. 

 

Der Stadtrechnungshof führte Abs"mmungen zum 

Hauptbuch vor allem bei den Bei– und Anlagen zum 

kameralen Rechnungsabschluss durch. Weiteres s"mmte 

er die städ"schen Beteiligungen zum Firmenbuch, 

Forderungsabschreibungen zur Edikts Datei, städ"sche 

Schulden zu Bankbestä"gungen, Eröffnungswerte zum 

Vorjahrs-Endwert, etc. ab.    

Vorkontrolle des Rechnungsabschlusses 2019 

Kontrollhandlungen 

Abs"mmungen— handschri!liche Abs"mmungsarbeiten bei 

Beilage 5.  

Auswahl von IKS Kontrollberichten des  Stadtrechnungshof 
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Vorkontrolle des Rechnungsabschlusses 2019 

Feststellungen 

Wesentliches Prü#emmnis 

Der Stadtrechnungshof konnte den Wert des im 

Rechnungsabschluss 2019 der Stadt Graz ausgewiesenen 

Vermögens nicht bestä"gen. Fehlende 

Vermögensbewertungsregeln ließen keine Aussage über 

die dargestellten Vermögenswerte zu.  

Mit 1.1.2020 trat die VRV 2015 in Kra!, die 

Bewertungsregeln für Vermögen und Verbindlichkeiten 

beinhaltete.  

 

Unwesentliche Verstöße  

Eine Förderung über 1,8 Millionen Euro wurde 

fälschlicherweise im Haushaltsquerschni# 43 „Kapital-

transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts“, 

sta# im Haushaltsquerschni# 44 „Sons"ge 

Kapitaltransferausgaben“ verbucht. Die Förderung betraf 

eine Gebäudesanierung, die Förderung wurde an die 

GBG, die das Projekt abwickelte, ausbezahlt. Die 

Kon"erung musste nach Ansicht des Stadtrechnungshof 

auf Post 777 und nicht auf 774 lauten.  

 

Beilage 5 wies bei einem Anfangsstand und bei einem 

Zugang von jeweils 50 Millionen Euro falsche 

Kredi"ns"tute aus. Betroffen waren zwei an die Holding 

Graz weitergereichte Darlehen. Jenes bei der Unicredit 

Bank Austria AG stammte aus dem Vorjahr und das bei 

der EIB wurde im Jahr 2019 aufgenommen. Auf Beilage 5 

wurde dies fälschlicher Weise umgekehrt dargestellt. 

 

Beilage 6 war nicht abs"mmbar, da ein Vorsystem des 

Buchhaltungssystems eine Buchung nach 

Buchungsschluss zuließ. Die Differenz betrug 256 Euro  

und war wertmäßig somit nicht wesentlich. Allerdings 

verursachte eine kri"sche IT-Konfigura"on diese Differenz 

— somit handelte es sich um einen systema"schen 

Fehler.  

 

Beilage 7 wies, wie schon in den Vorjahren, falsche 

Firmenwortlaute einiger städ"scher Beteiligungen aus. 

Betroffen waren im ) Jahr 2019  

· Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice GmbH, 

· Städ"sche Tagesbetreuung Graz GmbH und  

· Grazer Winterspiele 2026 GmbH – in Liquida"on.  

Die Meldung der Beteiligungen an das  Referat 

Gemeindeaufsicht  des Amtes der Steiermärkischen 

Landesregierung wies bei den ersteren zwei 

Gesellscha!en falsche Firmenwortlaute aus.  Die Fehler 

waren andere als in Beilage 7. 

 

Beilage 13 zur durchlaufenden Gebarung wies fälschlicher 

Weise eine nega"ve Posi"on aus — dies stand im 

Zusammenhang mit der Systemumstellung von VRV 1997 

auf die doppische VRV 2015.   

 

Beilage 21 war unvollständig und teilweise nicht mit den 

dahinter liegenden Inventaren abs"mmbar. Da keine 

Bewertungsregeln vorlagen, bestand für den 

Stadtrechnungshof ein Prü$emmnis und er konnte die 

ausgewiesenen Werte nicht beurteilen. Im Zuge einer 

Inventarkontrolle stellte der Stadtrechnungshof fest, dass  

dem Gelände der Berufsfeuerwehr Graz ein nicht in deren 

Eigentum stehendes Boot abgestellt war. Hierfür gab es 

keine vertragliche Basis.  

 

Der Kassenabschluss wies eine falsche Kontonummer aus.  

Betroffen war das städ"sche Cash-Pool Konto bei der 

Unicredit Bank Austria AG. 

 

Der Subven"onsbericht wies eine Förderung über 

290.000 Euro fälschlicherweise nicht aus. Der Stadtsenat 

genehmigte diese Förderung am 17.1.2019 mit explizitem 

Verweis auf die damals gül"ge Subven"onsordnung. 

Subven"onen im Sinne der Subven"onsordnung sollten 

im Subven"onsbericht ausgewiesen werden.  

 

Beilage 10 ließ wie schon in den Vorjahren keine 

Gegenüberstellung zum Voranschlag beschlossenen 

Dienstpostenplan zu. Weiteres fehlte die Untergliederung 

nach Beamten, Vertragsbediensteten und sons"gen 

Dienstnehmern.  

 

Bei der Bewirtscha!ung des Dienstpostenplans gab es 
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Vorkontrolle des Rechnungsabschlusses 2019 

Feststellungen und Ableitung der Stellungnahme 

2019, wie in den Vorjahren, Verstöße gegen gesetzliche 

Vorschri!en.  So nahm die Stadt Personal auf, obwohl 

zum Zeitpunkt der Aufnahme kein entsprechend 

bewerteter freier Dienstposten im Dienstpostenplan zur 

Verfügung stand.  

 

Hinweis 

Der Stadtrechnungshof wies darauf hin, dass es im Jahr 

2019 nicht genehmigte Budget-Überschreitungen gab. 

Diese Überschreitungen teilte der Bürgermeister dem 

Gemeinderat am 13.2.2020 mit und waren noch im Zuge 

des Gemeinderatsbeschlusses zum Rechnungsabschluss 

2019 zu genehmigen. 

 

 

Ableitung der Stellungnahme 

Der Stadtrechnungshof leitete seine Stellungnahme auf 

Grund der von Ihm festgestellten, nicht korrigierten 

Fehldarstellungen ab.  

 

Er kam zu dem Ergebnis, dass der vorgelegte Entwurf des 

Rechnungsabschlusses 2019 der Stadt Graz  - mit 

Vorbehalt - vollständig, rechnerisch rich"g und 

gesetzeskonform war. Der Vorbehalt betraf  das 

wesentliche Prü$emmnis fehlender Bewertungsregeln. 

Die in der Gesamtschau nicht wesentlichen Verstöße und 

Mängel berichtete der Stadtrechnungshof als ergänzende 

Hinweise. 
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Zusammenfassung von Lob und  

Empfehlungen 

Veränderungs-Empfehlungen: 

Der Stadtrechnungshof wiederholt seine Empfehlungen 

des Vorjahres,   

· eine stärkere interne Kontrolle der Anlagen zum 

Rechnungsabschluss auf Vollständigkeit und 

Genauigkeit sicherzustellen;  

· die internen Kontrollen in der Finanzdirek"on im 

Bereich Beteiligungscontrolling zu stärken; 

· Neuaufnahmen von Bediensteten nur unter der 

Voraussetzung vorzunehmen, dass im Dienst-

postenplan ein entsprechender Dienstposten frei war. 

Der Stadtrechnungshof empfahl, 

· fremdes Eigentum nur mit vertraglicher Basis und 

angemessenem Entgelt auf Liegenscha!en und in 

Gebäuden der Stadt zu lagern. 

 

 

So spricht der Stadtrechnungshof  

Lob und Empfehlungen aus 

Gute Beispiele  

Diese Art der Empfehlung richtet sich nicht direkt an die 

kontrollierte Stelle – vielmehr an alle nicht-kontrollierten 

Stellen des Hauses Graz. Sie wird ausgesprochen, wenn die 

Bewertung einer Kontrollfeststellung ergibt, dass die vor-

gefundene Praxis nicht nur dem SOLL entspricht, sondern 

darüber hinaus auch als gutes Vorbild für alle anderen Stel-

len des Hauses Graz dienen kann. 

Erhaltens-Empfehlungen 

Diese Art der Empfehlung wird verwendet, wenn das IST 

dem SOLL entspricht und keine Veränderungen vorgenom-

men werden müssen. Genauso wie der Empfehlungstyp 

„Gutes Beispiel“ ist diese Empfehlungsart dann auszuspre-

chen, wenn die Kontrollfeststellungen posi"v bzw. als ak-

zeptabel bewertet wurden. Sie bringt zum Ausdruck, dass 

der Stadtrechnungshof keinen Änderungsbedarf sieht bzw. 

mit den vorgefundenen Sachverhalten zufrieden ist. 

Innova"ons-Empfehlungen 

Beziehen sich Empfehlungen auf erkannte neue Herausfor-

derungen, die auf die kontrollierte Stelle zukommen, auf 

die sie aber noch nicht (ausreichend) vorbereitet zu sein 

scheint, so sind Innova"ons-Empfehlungen auszusprechen. 

Dabei geht es nicht (wie bei Veränderungs-Empfehlungen) 

darum, das bestehende SOLL zu erreichen, sondern darum, 

neue Methoden, Mi#el etc. auszuprobieren, um den ab-

sehbaren zukün!igen Anforderungen entsprechen zu kön-

nen. Innova"ons-Empfehlungen sind im Gegensatz zu den 

anderen Empfehlungstypen immer nur in Zusammenarbeit 

mit den kontrollierten Stellen zu erarbeiten. 

Veränderungs-Empfehlungen 

Hat das Kontrollteam aufgrund der Bewertung einer we-

sentlichen Kontrollfeststellung eine Kri"k ausgesprochen, 

so ist eine Möglichkeit, eine Veränderungs-Empfehlung 

auszusprechen. Dabei ist aus Sicht des Stadtrechnungsho-

fes möglichst klar darzustellen, was getan werden soll, da-

mit das SOLL erreicht wird. Eine Veränderungs-Empfehlung 

setzt eine gute Analyse der geprü!en Tatsachen und deren 

Zusammenhänge voraus. Nur so kann die Änderung von 

Verhalten empfohlen werden, dass zu einer wirksamen 

Verbesserung führt. 
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Stellungnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsame Stellungnahme der Finanzdirek"on und der 

Abteilung für Rechnungswesen: 

Die Finanzdirek"on als koordinierende Stelle für den 

Rechnungsabschluss 2019 bedankt sich beim 

Stadtrechnungshof für die fokussierte 

Prüfungszusammenarbeit. Das Prüfungsurteil erfüllt uns 

mit Stolz und ist Ansporn, die sicherlich au!retenden 

Zweifels- und Auslegungsfragen im neuen 

Rechnungswesen ab 2020 genauso professionell 

anzugehen und auch wieder in einem laufenden 

Verbesserungsprozess abzuarbeiten. 

 

Auch die Abteilung für Rechnungswesen freut sich über 

die posi"ve Erwähnung. Aufgrund der parallelen 

Umstellung auf die neue VRV 2015 und ein neues 

Rechnungswesensystem stellte die rasche Vorbereitung 

des Rechnungsabschlusses eine besondere 

Herausforderung dar, die nur aufgrund des 

außerordentlichen Einsatzes der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Abteilung möglich war.  

 

Ad Beilage 15: Kassenabschluss: Es wurde im System ein 

falsch hinterlegter Text für das Cashpool-Konto und 

weitere Bankkonten gezogen (Kontonummer sta# IBAN). 

Der Kassenabschluss wurde neu gedruckt. 

 

Ad Beilage 10 DPPL:  

 

Die Excel-Tabellen für die einzelnen Personalbereiche 

enthalten sehr wohl eine Unterscheidung zwischen 

Beamten und Vertragsbediensteten; ersichtlich aus der 

Anführung der Gehaltsschemata I/II/III/IV. „Sons"ge“ 

Bedienstete sind nicht Bestandteil des Dienstpostenplans 

und können daher in der Beilage zum Dienstpostenplan 

nicht aufscheinen. 

Lediglich in der Gesamtübersicht („Übersicht Magistrat 

einschl. GGZ, Holding Graz GmbH, GBG, ITG GmbH und DZ 

zu anderen Rechtsträgern“) ist diese Unterscheidung der 

einzelnen Gehaltsschemata nicht ersichtlich. Wir werden 

diese Ergänzung für den RA 2020 vormerken; wenn noch 

möglich und gewünscht, kann diese Ergänzung für den RA 

2019 in der nächsten Woche nachgeliefert werden. 

Abweichend von der Feststellung des 

Stadtrechnungshofes ist auch ein Vergleich mit dem 

Voranschlag möglich: In den einzelnen Excel-Tabellen 

beinhaltet die Spalte „Tat 31.12.2019“ den Wert der VZÄ 

zum Jahresende; die Spalte „Soll 31.12.2019“ beinhaltet 

den Soll-Personalstand lt. Dienstpostenplan 2019, als 

Bestandteil des VA 2019 – damit ist der vom 

Stadtrechnungshof geforderte Vergleich gegeben; sogar in 

einem Prozentwert ausdrücklich angeführt (in der letzten 

Spalte der jeweiligen Excel-Tabelle). 

 

 

Am 10.3.2020 übermi$elte der Stadtrech-

nungshof den Rohbericht an die Finanzdirek"-

on und den zuständigen Stadtrat. Die Finanzdi-

rek"on übermi$elte ihre Stellungnahme am 

13.2.2020. Am 19.3.2020 reichte die Finanzdi-

rek"on eine Stellungnahem des Personalam-

tes nach.  

Der Stadtrechnungshof übernahm die Stel-

lungnahme wortwörtlich in seinen Bericht.  
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Korrekturen und Umbuchungen Zur Prüfung herangezogene  

Unterlagen  

Folgende Feststellungen des Stadtrechnungshof wurden 

von der Finanzdirek"on im finalen Rechnungsabschluss 

rich"g gestellt: 

 

· Beilage 5 wies bei einem Anfangsstand und bei einem 

Zugang von jeweils 50 Millionen Euro falsche Kre-

di"ns"tute aus. 

· Beilage 6 war nicht abs"mmbar, da ein Vorsystem 

des Buchhaltungssystems eine Buchung nach Bu-

chungsschluss zuließ.  

· Beilage 7 wies falsche Firmenwortlaute einiger städ"-

scher Beteiligungen aus.  

· Der Kassenabschluss wies eine falsche Kontonummer 

aus. 

· Der Subven"onsbericht wies eine Förderung über 

290.000 Euro fälschlicherweise nicht aus. 

 

Rechts nebenstehende Tabelle zeigt neben den oben 

genannten Korrekturen auch eine nachgebesserte Beila-

ge 8. Diese korrigierte die Finanzdirek"on nach Über-

mi#elung von sich aus.   
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Besprechungen Zahlenteil 

Verzeichnis der folgenden, vom Stadtrechnungshof 

zusammengestellten, Übersichten (nach Korrekturen und 

Umbuchungen):  

 

Übersicht 1:   

Haushaltsquerschni# gemäß Anlage 5b VRV der 

Landeshauptstadt Graz mit Vergleich der Vorjahreszahlen  

 

Übersicht 2:   

Laufendes Ergebnis des Haushaltsquerschni#es nach 

Gruppen und wesentlichen Teilabschni#en im 

Jahresvergleich  

 

Übersicht 3:  

Maastricht-Ergebnis mit Vergleichszahlen des Vorjahres 

sowie Ergebnissitua"on der für das MAASTRICHT-

Ergebnis bedeutsamen Teilabschni#e A 85-89  

 

Übersicht 4:  

Haushaltsquerschni# gemäß Anlage 5b VRV der 

Landeshauptstadt Graz mit Vergleich zu den Zahlen des 

Gesamtvoranschlages  

 

Übersicht 7:  

Vermögensrechnung der Landeshauptstadt Graz mit 

Vergleichszahlen des Vorjahres  

 

Übersicht 8:  

Kassenabschluss  

 

Übersicht 9:  

Rücklagenspiegel - Entwicklung und tatsächlicher 

Geldbestand  

Das Erstgepräch mit der Finanzdirek"on sowie der 

Abteilung für Rechnungswesen fand am 10.2.2020, die 

Schlussbesprechung am 9.3.2020 sta#. 
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Übersicht 1:   

Haushaltsquerschni$ gemäß Anlage 5b VRV der Landeshauptstadt Graz mit Ver-

gleich der Vorjahreszahlen  
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Übersicht 2:   

Laufendes Ergebnis des Haushaltsquerschni$es nach Gruppen und wesentlichen 

Teilabschni$en im Jahresvergleich  
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Übersicht 2:   

Laufendes Ergebnis des Haushaltsquerschni$es nach Gruppen und wesentlichen 

Teilabschni$en im Jahresvergleich  
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Übersicht 3:  

Maastricht-Ergebnis mit Vergleichszahlen des Vorjahres sowie Ergebnissitua"on 

der für das MAASTRICHT-Ergebnis bedeutsamen Teilabschni$e A 85-89  

Anmerkung: Gemäß des Österreichischen Stabilitätspaktes 2012 löste der Strukturelle Saldo den Maastricht-Saldo ab 

2017 als Steuerungsgröße ab. Der Unterschied lag in der Berücksich"gung von Konjunktureffekten und der Bereinigung 

von einmaligen Maßnahmen. Für beide Korrekturen fehlten dem Stadtrechnungshof Informa"onen, wie die zuständige 

Behörde diese vornahm. Daher stellte er hier das Ergebnis vor Korrekturen dar. 
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Übersicht 3:  

Maastricht-Ergebnis mit Vergleichszahlen des Vorjahres sowie Ergebnissitua"on 

der für das MAASTRICHT-Ergebnis bedeutsamen Teilabschni$e A 85-89  
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Übersicht 3:  

Maastricht-Ergebnis mit Vergleichszahlen des Vorjahres sowie Ergebnissitua"on 

der für das MAASTRICHT-Ergebnis bedeutsamen Teilabschni$e A 85-89  
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Übersicht 4:  

Haushaltsquerschni$ gemäß Anlage 5b VRV der Landeshauptstadt Graz mit Ver-

gleich zu den Zahlen des Gesamtvoranschlages  
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Übersicht 7:  

Vermögensrechnung der Landeshauptstadt Graz mit Vergleichszahlen des Vor-

jahres  



Seite 25 

 

Übersicht 8:  

Kassenabschluss  
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Übersicht 9:  

Rücklagenspiegel - Entwicklung und tatsächlicher Geldbestand  



Kontrollieren und Beraten für Graz 

 
Seit 1993 kontrolliert und berät der Stadtrechnungshof der Landeshauptstadt Graz unabhängig die finanziellen und 

wirtscha!lichen Ak"vitäten der Stadtverwaltung. Seit 2011 ist er darüber hinaus die einzige Stelle, die in das gesamte 

Haus Graz, also die Stadtverwaltung und die Beteiligungen der Stadt Einblick nehmen darf.  

Der vorliegende Bericht ist ein Kontrollbericht im Sinne des § 16 der Geschä!sordnung des Stadtrechnungshofs. Er 

kann personenbezogene Daten im Sinne des § 4 Datenschutzgesetz enthalten und dient zur Vorlage an den 

Kontrollausschuss. 

 

Die Beratungen und die Beschlussfassung über diesen Bericht erfolgen gemäß dem Statut der Landeshauptstadt Graz 

1967, in einer nicht öffentlichen und vertraulichen Sitzung. 

 

Die Mitglieder des Kontrollausschusses werden daran erinnert, dass sie die Verschwiegenheitspflicht wahren und die 

ihnen in den Sitzungen des Kontrollausschusses zur Kenntnis gelangten Inhalte vertraulich zu behandeln haben.  

Eine hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Einschränkungen anonymisierte Fassung dieses Berichtes ist ab dem Tag 

der Vorlage an den Kontrollausschuss im Internet unter stadtrechnungshof.graz.at abru&ar.  

 

Der Stadtrechnungshofdirektor   

Mag. Hans-Georg Windhaber, MBA 
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